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îôlilkslàerkurs.

Es findet pro 1912 ein dritter Hülfslehrerkurs in Zürich statt nnd zwar mit Bc-
ginn am 19. Oktober.

Der theoretische Unterricht wird jeweilen Samstag abends von 8—10 Uhr, der prak-
tische Sonntags von 9—12 und 2-5 Uhr erteilt werden. Der Kurs umfaßt 5 Samstage
und Sonntage und endigt also am 17. November. Die Vorstände der Samariter und Rot-
Kreuz-Vereine werden hiermit ersucht, ihre Anmeldungen spätestens bis 10. Oktober dem
unterzeichneten Zentralprüsidenten einzusenden.

Wir machen auf Art. 6 des Regulativs für Samariter-Hülfslehrerkurse aufmerksam,
wonach nur Leute angenommen werden, die genügende Vorkenntnisse lSamariterkenntnisse),
geistige Befähigung und Lehrgeschick besitzen und von denen vorausgesetzt werden darf, daß
sie nicht nur den Kurs besuchen, sondern nachher längere Zeit als Hülfslehrer wirken werden.

?ür 6sn lentralvorstanck Zckinsi?. Zamariterbunckes,

Der Zentralpräsidenti
K. kciubsr.

-o—Hg-—o-

Usber à Ubticîrtung 6sz ìàà.
Von Or. Carl Helbing, 1. Assistent an der Kgl. llniversitätspoliklinik für orthopädische Chirurgie in Berlin.

Während bei der Abhärtung der Erwachsenen
die extremsten Neigungen bestehen, schwankend

zwischen absoluter Angst vor jeder Abhärtungs-
Maßregel und dem stärksten von Kurpfuschern
und Naturheilkundigen gepriesenen Abhärtungs-
Wahn, sind die Ansichten der Kinderärzte in
diesem Punkte viel präziser und gehen bei der

Frage der Abhärtung des Kindes nicht weit
auseinander.

Wir können mit dem berühmten Lehrer der

Physiologie, Professor Brücke, zwei Regeln
in bezug auf Beginn und Zeit der abhärten-
den Maßnahmen aufstellen.

1. Die Möglichkeit der Abhärtung wächst

mit dem Lebensalter des Kindes; kleine Kinder
können und dürfen überhaupt nicht abgehärtet
werden.

2. Die geeignetste Zeit für die Abhärtung
ist der Sommer, demnächst der Herbst, weniger
der Frühling, am wenigsten der Winter.

Nach Voranstellung dieser Grundregeln
will ich zunächst von den Mitteln sprechen,

die wir bei der Abhärtung des Kindes zur
Verfügung haben. Die Anpassungsfähigkeit
an Kälteschädlichkeiten kann erstens durch ent-

sprechende Kleidung, zweitens durch Gewöh-

nung an die freie Luft und drittens durch

Anwendung von Wasser in der verschiedensten

Form erreicht werden.

Da Säuglinge und Kinder bis zum zweiten

Lebensjahre überhaupt nicht abgehärtet werden

sollen, so ergibt sich für diese die Notwendig-
keit, daß sie bei Frostwetter gar nicht der

freien Luft direkt ausgesetzt werden sollen.
Gerade die trockene kalte Luft, welche das

jüngere Kind nur in angewärmtem Zustande
einatmen soll, wirkt verheerend auf die Schleim-
häute der Atmungsorgane und bringt eine

Entzündung derselben hervor, die den Tod
des Kindes verursachen kann. So erklärt es

sich, daß im Winter die Kindersterblichkcit
bei den Leuten höherer Stände oft größer
ist, als die der armen Leute. Es besteht noch

immer gerade bei jenen die Vorstellung, man


	Hülfslehrerkurs

